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Herr Dr. Schernthaner 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitszeitgesetz und das Ar
beitsruhegesetz geändert werden; Stellungnahme 

Bezug: Do Z152.001/24-2/98 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf teilt das Amt der Salzburger Landesregierung mit, 

daß hiegegen von seinem Standpunkt aus keine Bedenken bestehen. 

Zur Frage der Einbeziehung der Apotheker in den Geltungsbereich des KA-AZG besteht 

im Land Salzburg mangels betroffener Arbeitnehmer kein Regelungsbedarf. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen ue an die Verbindungsstelle der Bundes

länder, an die übrigen Ämter der Landesregierungen, 25 Ausfertigungen an das Präsidi

um des Nationalrates und fünf Ausfertigungen an das Präsidium des Bundesrates. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Ferdinand Faber 
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